
     

 
Hinweisblatt zu den Aufwendungen für die  

Errichtung bzw. Sanierung von Kleinkläranlagen 
 

Sie haben vom Landratsamt Saale-Holzland-Kreis einen Bescheid über die Einrichtung bzw. Sanierung Ihrer Kleinkläranlage 
erhalten 

 
 

 es sind vorrangig andere Mittel zu beantragen (För-
dermittel, Bankdarlehen, Privatdarlehen) 

 grundsätzlich werden nur die Kosten für die wirt-
schaftlichste und kostengünstigste Maßnahme über-
nommen 

 Gemäß Bescheid des LRA wurde Ihnen eine ange-
messene Frist für die Errichtung bzw. Sanierung ein-
geräumt – bitte beachten Sie, dass ein möglicher An-
spruch auf Übernahme der beantragten Kosten erst 
im letzten Jahr der Frist gegeben sein kann.. 

 das Jobcenter prüft im letzten Jahr der Frist , ob 
Ihnen ein Zuschuss gemäß § 22 Abs 2 SGB II bzw. 
Darlehen gemäß § 42a SGB II gewährt werden kann 

 

 Beispiel für die Gewährung eines Zuschusses bzw. 
Darlehens 

 
Ihre jährlichen Kosten der Unterkunft belaufen sich für einen 
2 Personenhaushalt auf 2400,- Euro ( ohne Heizkosten ). 
Gemäß Richtlinie des Saale-Holzlandkreises zu den Kosten 
der Unterkunft sind Kosten von jährlich 5016,- Euro ange-
messen. Sofern Heizkosten im Rahmen der Angemessenheit 
(bundesweiter Heizkostenspiegel) gewährt werden, prüft das 
Jobcenter, ob ein Zuschuss in Rahmen der verbleibenden 
2616,- Euro gewährt werden kann. Sollten die Kosten den 
Restbetrag übersteigen, besteht die Möglichkeit ein Darlehen 
zu beantragen. Die Aufrechnung hierzu erfolgt gemäß § 42a 
SGBII  mit  10 % der Regelleistung für alle Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft. Eine Übernahme als Zuschuss ist 
durch die Angemessenheitsgrenze für 1 Jahr begrenzt.    

 

Welche Unterlagen sind in diesem Zusammenhang einzureichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antrag mit entsprechender Begründung 

 Bescheid des Landratsamtes, einschließlich Kontroll– und Erfassungsbogen 

 Bescheid der Aufbaubank, einschließlich aller Anlagen 

 Ablehnung Bankdarlehen 

 3 Kostenvoranschläge von 3 verschiedenen Firmen über die wirtschaftlichste und kostengünstigste Maß-
nahme      

 

 

 

Sonstige Informationen  

 

 

 

 nach der Errichtung bzw. Sanierung ist vom Eigen-
tümer ein Wartungsvertrag mit einem zertifizierten 
Fachbetrieb abzuschließen. Diese Kosten der War-
tung (ca. 2-mal jährlich) werden als Kosten der Un-
terkunft im Rahmen der Angemessenheit übernom-
men. Dies betrifft auch die Entsorgung im Falle der 
Errichtung einer abflusslosen Sammelgrube. 

 Die Kosten für die unabweisbaren Aufwendungen  
sind anteilig pro Kopf der Nutzer des Gebäudes auf-
zuteilen 

 

 Der Betrag, welcher als Darlehen ausgereicht wird 
kann dinglich gesichert werden. 

 Vorortprüfungen behält sich das Jobcenter vor 

 
 

 


